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Damit Sie zum Gefahrgutbeauftragten bestellt werden kön-
nen, müssen Sie einen von der Industrie- und Handelskammer 
anerkannten Kurs besuchen. Am Ende des Grundlehrgangs ist 
eine schriftliche Prüfung abzulegen.
Sobald ein Unternehmen an der Beförderung gefährlicher Güter 
beteiligt ist und ihm Pflichten als Beteiligter (z. B. Verlader) in 
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt oder in der Gefahrgutverordnung See zugewiesen sind, 
muss es mindestens einen Gefahrgutbeauftragten schriftlich 
bestellen. Vor der Bestellung muss der Gefahrgutbeauftragte 
an einer Schulung teilnehmen und anschließend eine Prüfung 
bestehen. Der Umfang orientiert sich an den Verkehrsträgern, 
die zur Beförderung der gefährlichen Güter genutzt werden. Die 
Schulung umfasst bei Beförderung durch einen Verkehrsträger 
mindestens 22 Stunden und 30 Minuten und für jeden weiteren 
Verkehrsträger mindestens 7 Stunden und 30 Minuten. Im An-
schluss an die Schulung ist eine Prüfung abzulegen. 



Die Prüfungsfragen sind bekannt
Der Fragenfundus für die Prüfung wird unter Federführung des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) erarbei-
tet. Er ist wie folgt gegliedert:



Bereich
Nationale Rechtsvorschriften: Fragen 1–62
Verkehrsträgerübergreifender Teil: Fragen 63–230
Straße: Fragen 231–646
Eisenbahn: Fragen 647–871
Binnenschiff: Fragen 872–1021
See: Fragen 1022–1163



Sie dürfen die Vorschriften benutzen
Bei der Prüfung wird Ihnen nur eine Auswahl der Fragen aus 
dem Fundus vorgelegt. Für die Beantwortung dürfen Sie die ent-
sprechenden Vorschriftentexte für die Beförderung gefährlicher 
Güter als Hilfsmittel benutzen. Im betrieblichen Alltag und wäh-
rend der Prüfung zum Gefahrgutbeauftragten „Straße“ benöti-
gen Sie die folgenden Vorschriften: 
1. Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährli-



cher Güter auf der Straße (ADR)
2. Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
3. Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)
4. Gefahrgutverordnung (GGVSEB)



50 % genügen 
Sie haben bei der Grundprüfung für einen Verkehrsträger 
100 Minuten Zeit, um maximal 60 Punkte durch die richtige Be-
antwortung der Fragen zu erreichen. Bei jedem zusätzlichen Ver-
kehrsträger erhöht sich die Prüfungsdauer um 50 Minuten und 
die erreichbare Punktzahl steigt um 30. Wenn Sie an der Prüfung 
für die Verlängerung des Schulungsnachweises teilnehmen, 
halbieren sich die Prüfdauer und die erreichbare Punktzahl. 



 Somit dauert die Verlängerungsprüfung für einen Verkehrsträ-
ger 50 Minuten. Die maximale Punktzahl beträgt 30 Punkte. Eine 
Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 50 % der maximal 
möglichen Punkte erreicht wurden. Der Schulungsnachweis ist 
5 Jahre gültig. Er verlängert sich um weitere 5 Jahre, wenn Sie 
innerhalb von 12 Monaten vor Ablauf erfolgreich an der Prüfung 
zur Verlängerung der Geltungsdauer teilnehmen.



Damit Sie den Schwierigkeitsgrad der Prüfungsfragen besser 
einschätzen können, finden Sie im Folgenden die ersten 15 Fra-
gen aus dem DIHK-Fragenfundus. Rechts neben der Frage sehen 
Sie die Anzahl der Punkte, die Sie mit der richtigen Beantwor-
tung der Frage erreichen können.



1 Nennen Sie zwei auf § 3 Abs. 1 des Gefahrgutbeförderungsge-
setzes beruhende Rechtsverordnungen!



(2)



2 Welche Verpflichtungen hat der Unternehmer/Betriebsleiter 
bei einer Betriebskontrolle durch Bedienstete der zuständi-
gen Überwachungsbehörde?



(1)



a   Er hat das Betreten der Räume seiner Speditionsabteilung 
zu dulden.



b   Er muss grundsätzlich die zur Erfüllung der Aufgaben der 
Überwachungsbehörden erforderlichen Auskünfte unver-
züglich erteilen.



c   Er hat den Bediensteten der Überwachungsbehörden auf 
Verlangen Verpackungsmuster für eine amtliche Untersu-
chung zu übergeben.



d   Er muss bei ihm befindliche Beförderungspapiere über die 
Beförderung gefährlicher Güter den Bediensteten zur Über-
prüfung in der Behörde mitgeben.



e   Er muss jede Frage der Bediensteten beantworten.
f   Er muss den Bediensteten der Überwachungsbehörden 



Kopien der von ihm bereitgestellten bzw. verwendeten 
Schriftlichen Weisungen zur Verfügung stellen.



g   Er muss die Personalunterlagen des Gefahrgutbeauftragten 
zur Verfügung stellen. 



h   Er muss Kaufverträge über alle Investitionen für Gefahrgut-
fahrzeuge/-umschließungen vorlegen.



3 Mit welchem Höchstmaß der Geldbuße sind Ordnungswidrig-
keiten im Rahmen der Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
bedroht?



(1)



4 Nennen Sie zwei Gesetze oder Rechtsverordnungen außer-
halb der Gefahrgutvorschriften, von deren Regelungsbereich 
auch gefährliche Güter erfasst werden!



(2)



5 Welches der nachfolgend genannten Gesetze muss neben 
dem ADR speziell beim Gefahrguttransport auf der Straße 
beachtet werden?



(1)



a   Das Sprengstoffgesetz
b  Das Chemikaliengesetz
c  Das Kreislaufwirtschaftsgesetz
d  Das Atomgesetz
e  Das Wasserhaushaltsgesetz
f  Das Mutterschutzgesetz
g  Das Betriebsverfassungsgesetz
h  Das Berufsbildungsgesetz
i  Das Bürgerliche Gesetzbuch
j  Das Arbeitsförderungsgesetz
k  Das Schwerbehindertengesetz
l  Das Bundeshilfegesetz
m Das Umsatzsteuergesetz
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6 Welches der nachfolgend genannten Gesetze muss neben 
dem IMDG-Code speziell beim Gefahrgut-Seetransport be-
achtet werden?



(1)



a   Das Sprengstoffgesetz
b   Das Chemikaliengesetz
c   Das Kreislaufwirtschaftsgesetz
d   Das Atomgesetz
e   Das Wasserhaushaltsgesetz
f   Das Mutterschutzgesetz
g   Das Betriebsverfassungsgesetz
h   Das Berufsbildungsgesetz
i   Das Bürgerliche Gesetzbuch
j   Das Arbeitsförderungsgesetz
k   Das Schwerbehindertengesetz
l   Das Bundessozialhilfegesetz
m  Das Umsatzsteuergesetz



7 Ein Gefahrgutbeauftragter muss nicht bestellt  werden, wenn 
…



(1)



a   Unternehmen gefährliche Güter von nicht mehr als 50 Ton-
nen netto je Kalenderjahr für den Eigenbedarf in Erfüllung 
betrieblicher Aufgaben befördern, wobei dies bei radioakti-
ven Stoffen nur für solche der UN-Nummern 2908 bis 2911 
gilt.



b   im Unternehmen ausreichend beauftragte Personen be-
nannt sind. 



c   in Absprache mit der Berufsgenossenschaft ein Gefahrgut-
beauftragter nicht erforderlich ist. 



d   es sich um ein kommunales Unternehmen handelt.
e   sich in den letzten drei Jahren kein Gefahrgutunfall ereignet 



hat.
f   alle Fahrer im Unternehmen eine gültige ADR-Bescheinigung 



vorweisen können. 
g   nur Binnenschiffe für den Gefahrguttransport eingesetzt 



werden.
h   Gefahrgut nur in das Ausland befördert wird. 
i   sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung 



gefährlicher Güter erstreckt, die nach den Bedingungen des 
Kapitels 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-Code freigestellt 
sind.



k  den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Entlader 
zugewiesen und sie an der Beförderung gefährlicher Güter 
von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Kalenderjahr beteiligt 
sind.



l   Gefahrgutbeförderungen ausschließlich im Luftverkehr 
durchgeführt werden.



m   sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung ge-
fährlicher Güter erstreckt, die von den Vorschriften des ADR/
RID/ADN/IMDG-Code freigestellt sind.



n   den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Fahrzeug-
führer, Schiffsführer, Empfänger, Reisender, Hersteller 
und Rekonditionierer von Verpackungen und als Stelle für 
Inspektionen und Prüfungen von Großpackmitteln (IBC) zu-
gewiesen sind.



o   den Unternehmen ausschließlich Pflichten als Auftraggeber 
des Absenders zugewiesen sind und sie an der Beförderung 
gefährlicher Güter von nicht mehr als 50 Tonnen netto je Ka-
lenderjahr beteiligt sind, ausgenommen radioaktive Stoffe 
der Klasse 7 und gefährliche Güter der Beförderungskatego-
rie 0 nach Absatz 1.1.3.6.3 ADR.



p   sich die Tätigkeit der Unternehmen auf die Beförderung ge-
fährlicher Güter im Straße-, Eisenbahn-, Binnenschiffs- oder 
Seeverkehr erstreckt, deren Mengen die in Unterabschnitt 
1.1.3.6 ADR festgelegten höchstzulässigen Mengen nicht 
überschreiten. 



8 In welchen Fällen muss ein Unternehmer keinen Gefahr-
gutbeauftragten bestellen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten 
gemäß Gefahrgutbeauftragtenverordnung!



(2)



9 Wie kann der Gefahrgutbeauftragte erreichen, dass die Gel-
tungsdauer seines Schulungsnachweises verlängert wird?



(1)



a   Durch Bestehen einer Verlängerungsprüfung. 
b   Der Nachweis gilt ohne Verlängerung für die gesamte Zeit 



der Berufstätigkeit. 
c   Durch ein Bestätigungsschreiben seiner Firma über fünf 



Jahre ununterbrochene Tätigkeit als Gefahrgutbeauftragter 
an die zuständige Industrie- und Handelskammer.



d   Aufgrund der Praktikerregelung braucht ein Schulungsnach-
weis nicht verlängert zu werden. 



e   Der Schulungsnachweis verlängert sich automatisch, so-
lange der Gefahrgutbeauftragte als solcher gemeldet ist.



f   Er stellt einen Verlängerungsantrag beim zuständigen Ord-
nungsamt. 



g   Durch Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang.
10 Wie kann ein Gefahrgutbeauftragter erreichen, dass sein 



Schulungsnachweis verlängert wird?
(1)



11 Der Gb-Schulungsnachweis nach einer Grund schulung und 
bestandener Prüfung hat eine Gültigkeitsdauer …



(1)



a   von fünf Jahren 
b   von einem Jahr 
c   von zwei Jahren
d   von acht Jahren 
e   von zehn Jahren
f   für den gesamten Zeitraum der Tätigkeit als Gefahrgutbeauf-



tragter. 
12 Wie lange ist ein Gb-Schulungsnachweis nach einer Grund-



schulung und bestandener Prüfung gültig?
(1)



13 Unter welchen Voraussetzungen ist die Bestellung eines ex-
ternen Gefahrgutbeauftragten zulässig?



(1)



a   Der externe Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines gülti-
gen Schulungsnachweises sein. 



b   Nur wenn im Unternehmen ein geeigneter Bewerber nicht 
gefunden werden konnte. 



c   Wenn der Betriebsrat zugestimmt hat.
d   Nur wenn das vorgeschriebene Mindestalter von  



25 Jahren erreicht ist. 
e   Ein externer Gefahrgutbeauftragter muss über  Führerschein 



und ADR-Bescheinigung verfügen.
f   Die Bestellung des Gefahrgutbeauftragten muss der IHK ge-



meldet werden.
14 Welche Voraussetzung muss ein Gefahrgutbeauftragter er-



füllen, damit er bestellt werden kann?
(1)



15 Welches ist eine der Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten? (1)
a   Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Be-



förderung gefährlicher Güter. 
b   Beratung des Unternehmers bei den Tätigkeiten im Zusam-



menhang mit der Beförderung gefährlicher Guter. 
c   Erstellen eines Jahresberichts.
d   Presseorgan für sein Unternehmen im Gefahrgutbereich zu 



erstellen.
e   Informationsanlaufstelle für Polizei und sonstige Behörden.
f   Erstellung der Jahresmeldung an das Kraftfahrt-Bundesamt. 
g   Selbstständige Durchführung aller Gefahrgutschulungen im 



Unternehmen. 
h   Aufbau einer Gefahrgutdatenbank. 
i   Ausbildung der Fahrzeugführer nach 8.2 ADR. 
j   Bezug mindestens einer Gefahrgut-Fachzeitschrift. 
k   Jährliche Teilnahme an einer Gefahrgut-Fachtagung. 
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